
 
 
AUFGABENBESCHREIBUNG 
für die Vorsitzende  
und den Vorstand der diözesanen Frauenkommission 
 
 
Was soll eine Vorsitzende der FRK mitbringen: 

 Interesse am Einsatz für die Stärkung und Gleichberechtigung von Frauen in Kirche und 
Gesellschaft 

 Identifikation mit der Katholischen Kirche und kritische Loyalität 

 kommunikatives Geschick, Kontaktfreudigkeit, souveränes Auftreten in der Öffentlichkeit, 
rhetorische Begabung 

 kirchliche Erfahrung und theologische Kenntnisse 

 Teamfähigkeit und synodale Grundausrichtung 

 Bereitschaft, sich in diözesane Strukturen einzubringen 

 zeitliche Ressourcen und Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement 
 
 
Aufgaben der Vorsitzenden und des Vorstands der FRK: 

 Die Vorsitzende leitet die Frauenkommission in gemeinsamer Verantwortung mit den 
Stellvertreterinnen und der Frauenbeauftragten. Sie bilden den Vorstand. 

 Der Vorstand bespricht aktuelle Fragen aus strategisch relevanten Themenfeldern von 
Frau und Kirche. Er berät über mögliche Schwerpunkte und Projekte, die der Vollver-
sammlung zur Diskussion und zum Beschluss vorgelegt werden. 

 Der Vorstand tagt ca. alle 8 Wochen, mind. 6x pro Jahr. Diese Sitzungen können auch 
online stattfinden. 

 Der Vorstand bereitet die Vollversammlungen vor, wo alle Richtungsentscheidungen dis-
kutiert und beschlossen werden. Die Vollversammlungen finden laut Statut mind. 2x jähr-
lich, in der Regel 3x jährlich statt. 

 Die Vorsitzende vertritt aufgrund ihrer Funktion die Frauenkommission im Konsistorium 
(aktuell 10x jährlich) und im Pastoralrat (aktuell 2-3x jährlich). Weitere Entsendungen 
werden im Vorstand besprochen und können von allen Vorstandsmitgliedern, ihren jewei-
ligen Kompetenzen und Interessen entsprechend, wahrgenommen werden (z.B. Plattform 
der diözesanen Frauenkommissionen Österreichs). 

 Die Vorsitzende repräsentiert die Frauenkommission und ist ihr Gesicht in der Öffentlich-
keit. Sie steht für die Inhalte der Frauenkommission ein. 

 Die Vorsitzende, ihre Stellvertreterinnen und die Frauenbeauftragte informieren den Diö-
zesanbischof regelmäßig über die Arbeit der Frauenkommission. Dies kann über die Zu-
sendung der Einladungen und Protokolle der Vollversammlungen sowie persönlich ge-
schehen. 

 
 
Diese Aufgabenbeschreibung wurde von der Vollversammlung der Frauenkommission der 
Diözese Linz am 29.09.2025 beschlossen. 


